
Lüttje Hörn

Landstraße - L 5
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Planzeichenerklärung
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Planzeichnung

1:1.000

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Á Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung ( § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

' Geschossflächenzahl, Höchstmaß*

÷ Grundflächenzahl, Höchstmaß*

A Anzahl der Vollgeschosse, Höchstmaß*

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)

4a abweichende Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Êw Ruhender Verkehr

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

Straßenbegrenzungslinie - auch gegenüber 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

ÊI Verkehrsberuhigter Bereich

¼H'¼
Rad- und Fuß-/Gehweg - Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

+ + + +

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB)

Öffentliche Grünflächen, grüner Quartierplatz")ö

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 (1) Nr. 16 und (6) BauGB)

Festsetzung neuer Wasserflächen nach §9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)4
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¤¢ Bindungen für Bepflanungen und Erhaltung von Bäumen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen
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Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)- Lärmpegelbereich I
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Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)- Lärmpegelbereich II
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Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)- Lärmpegelbereich III

< < <
ÿ̨ Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)- Lärmpegelbereich IV

mmmmmmm
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Teilbereich A 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Teilbereich B
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

*Beispielhafte Werte. Die Darstellung in der Planzeichnung ist maßgeblich.

In folgenden Bereichen sind Baumpflanzungen mit standortgerechten, hochstämmigen
Laubbäumen entsprechend nachstehender Vorgaben und Pflanzliste anzupflanzen, zu
erhalten und bei Abgang in gleicher Qualität zu ersetzen.

- auf der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter
Bereich“ mindestens 7 Bäume bei einseitiger Bepflanzung
- auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung eines grünen Quartiersplatzes
mindestens 10 Bäume
- auf der dem grünen Quartiersplatz gegenüberliegenden Grünfläche mindestens 2 Bäume
- entlang der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung für einen Radweg
parallel zur L 5 mindestens 10 Bäume

Bei den Baumpflanzungen sind die folgenden Vorgaben einzuhalten:

• Verwendung von klein- bis mittelkronigen standortgerechten Bäumen aus der Pflanzliste
• Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammumfang 18-20 cm;
• Die Ausführungen in der DIN 18916 für die fachgerechte Anpflanzung von Bäumen sind zu
beachten;
• Bereitstellung von Grünflächen ohne unterirdische Versorgungsleitungen sowie
• Grundfläche der offenen und dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Baumscheibe
mindestens 6 m².
• Eine Fertigstellungs- und nachfolgende dreijährige Entwicklungspflege gemäß DIN 18919
ist zu etablieren.

Luftbild, maßstabslos Luftbild                                      (maßstabslos)
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